
Sic sind dies nicht wegeneiner Epilepsie, einer umfassenden Hirnschadigung oder
chromosomalen Aberration. Dièse Faktoren modifizieren ihre Individualentwick-
lung. Sic sind jedoch weitgehendkompensierbar oder korrigierbar, wenn ihnen die
entsprechendengesellschaftlichen Bédingungen dazu,insbesondere Bildung und
Thérapie, nicht vorenthalten werden. Ein zentraler Punkt ist,daß der geistig Behin-
derteinProduktionsprozessen nicht voll odernur àußerst bedingt verwertbar ist und
daß er weder dieàsthetischen (z. B. im Aussehen,Gang v.a.) noch diearbeitsmàßi-
genVoraussetzungenerfùllt,unter denen er attraktiv sein kônnteund auch Sexuali-
tàtgesellschaftlichakzeptiert wùrde.Sohat erein Recht auf Sexualitàtschon aufder
Ebene der Voraussetzungendazu verwirkt.Schließlich sind geistig Behinderte z. T.
zeugungsunfâhig (z. B. |unge Mànner mitDown-Syndrom) oder wùrden,wennauch
in ganz wenigenFâllen, behinderte Kinder gebâren oder wàren als Eltern cines ge-
sunden Kindes nicht in der Lage,dièses ohne Belastungder Gesellschaft aufzuzie-
hen. Nicht nur,daß geistig Behinderte somitauch diean die Realisierung ihrer Se-
xualitàt gebundenen Erwartungen nicht einlôsen, sic erscheinen selbst als bela-
stend und die Nicht-Behinderten hemmend. So werden sic einfach gesellschaftlich
isoliert und damit >behindert< und von jenen Môglichkeitenabgeschnitten,dieauch
die Lebenskraft Sexualitàt zu dem jeweils potentiell subjektiv môglichen Entwick-
lungsniveau entfalten kônnten.

Geistig Behinderten
wird schon auf
der Ebene der
gesellschaftlichen
Voraussetzungen
das Recht auf
Sexualitàt abge-
sprochen

Schließlich hait man geistig Behinderte auch intellektuell und sittlich-moralisch fur
nicht dazu in der Lage. die sich aus einer sexuellen BeziehungergebendeVerant-
wortungeinem Partner gegenùbereinlôsenzu kônnen.Die Auffassung, daß gerade
geistig Behinderte,falls sic sich sexuell betàtigen, dies nur zum Zwecke der damit
verbundenen Lust tun wùrden,mußte ichoft vernehmen. Durch unzàhligeUntersu-
chungen ist jedoch nachgewiesen,daß geradeMenschen mit einer ùberdas allge-
meine Niveau hinausweisenden Bildung sexuelle Betàtigung mehr unter dem
Aspekt des Lustgewinns sehen als andere.

Vôllig verdummt - dieser Begriff sei in diesem Zusammenhang einmal erlaubt -
werdengeistig Behinderte, wenn selbst Fachleute z. B. in bezug auf die sexuelle
NeugiergeistigBehinderteroderihren Wunsch nach Kindern vonsog. Neugierusw.
sprechen, als hàtte der geistig Behinderte keine Sexualitàt. Schließlich lebt er wie
wir in Familien, sozialen Gemeinschaften, lernt Ehe, Geburt und Aufzucht vonKin-
dernkennen und môchtedies selbsterfahren. Seine Sexualitàt unddie daran orien-
tierten Wùnsche sindso wirklich wie dieunsrigen.Sicihm derartabzusprechen ist in
gleicher Weise ein Schritt semer Entmùndigung wie semer Entmenschlichung.

Die Sexualitàt
geistigBehinderter- so wirklich wie
unsere

Die Hemmung der Entwicklungund damit v.U. auch die Pathologisierung der Se-
xualitàt des geistigBehinderten ist nicht das ProduktvorliegenderBehinderungdes
Individuums, sondern das Ergebnis semer >Be-hinderung< durch verdràngende.
sublimierende, unterdrùckende und auf Ersatzbefriedigung ausgerichtete Erzie-
hung.

Anstatt uns ùber dièse Zusammenhànge Rechenschaft abzulegen, ziehen wir uns
hinter folgende, als Vorurteile weit verbreitete Auffassungen zurùck:

"Geistige Behinderung IV/80-


